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Satzung der Stadt Ingolstadt für das  

Jugendparlament in Ingolstadt 
(JuPa-Satzung) 

Vom 9. Mai 2023 
 

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) geändert 
worden ist, erlässt die Stadt Ingolstadt folgende Sat-
zung: 
 
 
 

Präambel 
Das Jugendparlament Ingolstadt repräsentiert die 
jungen Menschen der Stadt Ingolstadt. Es hat das 
Ziel, die Interessen von jungen Menschen überpar-
teilich in die Arbeit des Jugendhilfeausschusses und 
des Stadtrats einzubringen. 
 
§ 1 Jugendparlament 
In der Stadt Ingolstadt wird ein Jugendparlament ge-
bildet. 
 
§ 2 Aufgaben 

(1) Das Jugendparlament hat die Aufgabe, den 
Jugendhilfeausschuss und den Stadtrat in 
Fragen, die die in Ingolstadt lebenden oder 
zur Schule/Arbeitsstätte gehenden Jugendli-
chen betreffen, durch Anregungen, Empfeh-
lungen und Stellungnahmen zu beraten. Das 
Jugendparlament dient im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten der Mitwirkung 
von jungen Menschen auf die kommunalen 
Willensbildungsprozesse bei spezifischen 
jugendrelevanten Angelegenheiten. Das Ju-
gendparlament soll die Sichtweise, den Be-
darf und die Interessen der jungen Menschen 
aufzeigen und Möglichkeiten darstellen, wie 
dieser Bedarf bei aktuellen Planungen ge-
deckt werden kann.  

(2) Die Besorgung fremder Rechtsangelegen-
heiten durch das Jugendparlament durch ein-
zelne Mitglieder gehört nicht zur Aufgabe 
des Jugendparlaments. 

(3) Der Aufgabenbereich des Jugendparlaments 
wird in der Geschäftsordnung des Jugend-
parlaments näher beschrieben. 

 
§ 3 Rechte des Jugendparlaments 

(1) Beratung, Information 
Im Jugendparlament werden Angelegenhei-
ten von jungen Menschen und Themen, die 
diese betreffen, behandelt und beraten. Das 
Jugendparlament Ingolstadt kann sich über 
jugendrelevante Themen bei den städtischen 
Dienststellen informieren. Dabei soll be-
rücksichtigt werden, dass bei Bedarf 
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Beteiligungsprojekte (z. B. Jugendver-
sammlungen) durchgeführt werden können.   

(2) Anträge, Stellungnahmen, Empfehlungen, 
Rederecht, Beratung 
Anliegen des Jugendparlaments an den 
Stadtrat sind keine Sachanträge nach § 48 
der Geschäftsordnung für den Stadtrat der 
Stadt Ingolstadt. Der Oberbürgermeister 
bringt diese Anliegen möglichst innerhalb 
zweier Monate nach Empfang in den Ge-
schäftsgang des Stadtrats zu Beratung und 
ggf. Beschluss ein. Er kann den Antrag mit 
einer eigenen Stellungnahme, einer Stel-
lungnahme der Verwaltung und/oder einer 
Beschlussempfehlung versehen. Darüber 
hinaus kann das Jugendparlament Stellung-
nahmen abgeben und Empfehlungen aus-
sprechen. Diese werden über das Amt für Ju-
gend und Familie an die entsprechenden 
Fachreferate zur Stellungnahme weitergelei-
tet.  Ein Rederecht im Stadtrat bzw. in den 
Ausschüssen zu jugendrelevanten Themen 
kann vom Jugendparlament bei der/dem 
Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums un-
ter Beachtung der Ladungsfristen der Ge-
schäftsordnung des Stadtrates beantragt 
werden. Zu den Sitzungen des Jugendparla-
ments können Vertreterinnen und Vertreter 
der Verwaltung und des Stadtrates eingela-
den werden und beratend tätig sein.  

(3) Das Jugendparlament kann eigenverant-
wortlich über die von der Stadt Ingolstadt 
gewährten Haushaltsmittel verfügen. Die 
Verwendung des Geldes ist jährlich bis zum 
31.03. des Folgejahres schriftlich beim Amt 
für Jugend und Familie nachzuweisen. 

 
§ 4 Wahlen und Wahlzeit, Wahlordnung, 

Ausscheiden 
(1) Das Jugendparlament wird für zwei Jahre 

gewählt.  
(2) Die stimmberechtigte Person kann innerhalb 

der ihr zustehenden Stimmenzahl einer sich 
bewerbenden Person bis zu drei Stimmen 
geben. Insgesamt gibt es 25 Stimmen pro 
Wähler. 

(3) Junge Menschen, die am Wahlstichtag das 
14. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Le-
bensjahr vollendet haben und am Wahlstich-
tag ihre Wohnung in Ingolstadt haben, dür-
fen wählen. Junge Menschen aus der Region 
10, die am Wahlstichtag das 14. Lebensjahr, 
aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet 
haben und die am Wahlstichtag in Ingolstadt 
eine Schule/Hochschule besuchen oder einer 
beruflichen Tätigkeit nachgehen, dürfen 

wählen, nachdem sie sich spätestens am 
28.Tag vor dem Wahlstichtag in das Wäh-
lerverzeichnis Jugendparlament Ingolstadt 
eingetragen haben (aktives Wahlrecht). 
Junge Menschen mit Wohnung am Wahl-
stichtag in Ingolstadt, die das 14. Lebens-
jahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr 
vollendet haben und junge Menschen aus 
der Region 10, die am Wahlstichtag das 14. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebens-
jahr vollendet haben und die am Wahlstich-
tag in Ingolstadt eine Schule/Hochschule be-
suchen oder einer beruflichen Tätigkeit 
nachgehen, dürfen sich als Kandidaten oder 
Kandidatinnen aufstellen lassen (passives 
Wahlrecht). Junge Menschen, die sich als 
Kandidatinnen oder Kandidaten aufstellen 
lassen wollen, müssen sich spätestens am 
28. Tag vor dem Wahlstichtag in das Ver-
zeichnis der Kandidaten/Kandidatinnen ein-
tragen und eine schriftliche Erklärung an 
den Stadtjugendring Ingolstadt übermitteln. 

(4) Mitglieder, die während ihrer Amtszeit ihre 
Wohnung oder ihre berufliche Tätigkeit in 
Ingolstadt aufgeben oder ihren Schul-/Hoch-
schulbesuch in Ingolstadt beenden, scheiden 
aus dem Jugendparlament zum letzten Tag 
des Monats aus, in dem eine der vorstehen-
den Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. 
Ausnahmen können mit Beschluss des Ju-
gendparlaments zugelassen werden. Der 
Listennachfolger rückt als Mitglied nach. 
Auf Antrag des Jugendparlaments kann der 
Stadtrat ein Mitglied abberufen, wenn es in-
nerhalb eines Jahres an mindestens drei Sit-
zungen ohne triftigen Grund nicht teilge-
nommen hat. Anstelle des abberufenen Mit-
glieds tritt der Listennachfolger. 

(5) Wahlstichtag ist der letzte Tag des Zeitrau-
mes, in dem die Wahl stattfindet; er soll spä-
testens mit der Aufforderung zur Abgabe 
von Wahlvorschlägen bekanntgemacht wer-
den. 

(6) Die Wahlzeit des Jugendparlaments beginnt 
mit dem ersten Tag des Monats, der auf den 
Wahlstichtag folgt. Sie endet mit Ablauf des 
Monats, welcher der konstituierenden Sit-
zung des neu gewählten Jugendparlaments 
vorausgeht, spätestens Ende Juni des jewei-
ligen Wahljahres. Die konstituierende Sit-
zung soll innerhalb von sechs Wochen nach 
dem Wahlstichtag stattfinden, bis spätestens 
Ende Juli des jeweiligen Wahljahres. 

(7) Die Wahl wird federführend vom Stadtju-
gendring Ingolstadt in Kooperation mit der 
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Stadt Ingolstadt vorbereitet und durchge-
führt. 

(8) Die Wahl wird durch Abstimmung im Wahl-
lokal, durch Briefwahl oder durch Online-
Wahl durchgeführt. Eine Kombination ver-
schiedener Abstimmungsarten ist möglich. 
Die Art der Wahl legen die Stadt Ingolstadt 
und der Stadtjugendring Ingolstadt rechtzei-
tig vor dem jeweiligen Wahlstichtag fest. 

(9) Die 25 Kandidaten mit den meisten Stim-
men sind gewählt. Wenn bei der Besetzung 
eines Mandats Gleichheit der Stimmen vor-
liegt, entscheidet das Los. 

(10) Näheres regelt eine Wahlordnung. 
Im Übrigen sind die Bestimmungen für die 
Kommunalwahlen entsprechend anzuwen-
den. 

 
§ 5 Zusammensetzung des Jugendparlaments 

(1) Das Jugendparlament besteht aus 25 stimm-
berechtigten Mitgliedern und aus beratenden 
Mitgliedern. Ein Doppelmandat (Jugendpar-
lament, Bezirksausschuss und Stadtrat) ist 
nicht möglich. 

(2) Sollten weniger als die Hälfte der 25 stimm-
berechtigten Mitglieder gewählt werden, 
dann gilt das Jugendparlament als nicht zu-
stande gekommen. 

(3) Zu den beratenden Mitgliedern gehören als 
geborenes Mitglied der Oberbürgermeis-
ter/die Oberbürgermeisterin oder eine Ver-
tretung des Oberbürgermeisters/der Ober-
bürgermeisterin, ein Vertreter/eine Vertrete-
rin des Amtes für Jugend und Familie und 
eine Vertretung des Stadtjugendrings. 
 

§ 6 Organe 
Das Jugendparlament hat folgende Organe: 

1. Plenum 
2. Vorstand 
3. Arbeitsgruppen  

 
§ 7 Plenum 

(1) Das Plenum des Jugendparlaments ist das 
höchste beschlussfassende Organ, es besteht 
aus allen stimmberechtigten Mitgliedern des 
Jugendparlaments. Das Jugendparlament ist 
beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend und stimmbe-
rechtigt ist. Der Geschäftsgang ist in der Ge-
schäftsordnung zu regeln. 

(2) Das Plenum beschließt eigenverantwortlich 
über die von der Stadt Ingolstadt gewährten 
Haushaltsmittel. Bei der Bezuschussung von 
Projekten/Veranstaltungen/Investitionen 

sind die allgemeinen Zuschussrichtlinien der 
Stadt Ingolstadt zu berücksichtigen. Die 
Budgetbewirtschaftung liegt beim Amt für 
Jugend und Familie. Zuschüsse für Pro-
jekte/Veranstaltungen/Investitionen bis zu 
je 5.000 EUR (Unterhalt wird beim zustän-
digen Fachamt angemeldet) können vom 
Plenum beschlossen werden. 

(3) Das Plenum bildet Arbeitsgruppen und kann 
sie jederzeit durch Beschluss mit einfacher 
Mehrheit auch wieder auflösen. 

 
§ 8 Vorstand 

(1) In der konstituierenden Sitzung wählen die 
stimmberechtigten Mitglieder des Plenums 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl einen Vor-
sitzenden/eine Vorsitzende sowie eine 1. 
und 2. Stellvertretung und einen Schriftfüh-
rer/eine Schriftführerin. 

(2) Die/der Vorsitzende führt die laufenden Ge-
schäfte des Jugendparlaments, bereitet die 
Sitzungen vor und lädt mit Tagesordnung 
über das Amt für Jugend und Familie zu den 
Sitzungen ein. 

(3) Die/der Vorsitzende wird dabei vom Stadt-
jugendring (Fachstelle politische Bildung) 
und vom Amt für Jugend und Familie unter-
stützt. 

(4) Aus wichtigem Grund, z. B. bei groben 
Pflichtverletzungen, kann eine Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern durch Beschluss 
des Jugendparlaments erfolgen. 

 
§ 9 Arbeitsgruppen 

(1) Das Jugendparlament kann projektbezogen 
Arbeitsgruppen einrichten, um sich intensi-
ver mit bestimmten Themen zu beschäfti-
gen. 

(2) Die Arbeitsgruppen können weitere Perso-
nen, die nicht dem Jugendparlament angehö-
ren, an den Beratungen beteiligen. 

 
§ 10 Sitzungen 

(1) Das Jugendparlament tagt mindestens 6-mal 
jährlich. Während der Schulferienzeit finden 
keine Sitzungen statt. Auf Antrag von min-
destens einem Drittel der stimmberechtigten 
Mitglieder des Jugendparlaments muss der 
Vorsitzende/die Vorsitzende eine außeror-
dentliche Sitzung einberufen. 

(2) Das Jugendparlament beschließt in Sitzun-
gen. Die Sitzungen sind öffentlich, soweit 
nicht die Rücksicht auf das Wohl der Allge-
meinheit oder auch berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen. 
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(3) Der Stadtjugendring stellt für die Sitzungen 
in der „Fronte 79“ Räumlichkeiten kostenlos 
zur Verfügung bzw.  ist bei der Organisation 
der Räumlichkeiten unterstützend tätig. 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des Ju-
gendparlaments erhalten eine pauschale 
Aufwandsentschädigung von monatlich 
35,00 EUR. 

 
§ 10a Videokonferenzen 

(1) Abweichend von § 10 Abs. 2 kann das Ju-
gendparlament auf Vorschlag der/des Vor-
sitzenden oder eines Viertels der Jugendpar-
lamentarier/innen auch durch ein daten-
schutz- und informationssicherheitskonfor-
mes Videokonferenzsystem zu öffentlichen 
Sitzungen zusammentreten, wenn 

a) alle Mitglieder und sonstigen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer über die technischen 
Voraussetzungen verfügen oder sich an ei-
nem Ort befinden, wohin die per Videokon-
ferenz zugeschalteten übrigen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer übertragen werden; 
an diesem Ort muss ein Mitglied des Jugend-
parlaments anwesend sein, 

b) alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Videokonferenz sich gegenüber der Vorsit-
zenden/dem Vorsitzenden mit der Durch-
führung einer Videokonferenz schriftlich o-
der elektronisch einverstanden erklärt haben 
und 

c) der Übertragung zugestimmt haben. Die Zu-
gangsdaten und Teilnahmebedingungen an 
der Videokonferenz für die Bürgerinnen und 
Bürger werden vom Amt für Jugend und Fa-
milie veröffentlicht. Alle weiteren Regelun-
gen zu Sitzungen des Jugendparlaments und 
der Geschäftsordnung wie Ladungsfrist, 
Protokollführung, Feststellen der Beschluss-
fähigkeit, Sitzungsgeld sind entsprechend 
auch auf Videokonferenzen anzuwenden. 

(2) Videokonferenzen stehen unter den Voraus-
setzungen des Abs. 1 Sitzungen im Sinne 
des § 10 Abs. 2 gleich. Wahlen können nicht 
im Rahmen einer Videokonferenz durchge-
führt werden. 

 
§ 11 Beschlüsse des Jugendparlaments 

(1) Beschlüsse werden in offener Abstimmung 
mit Mehrheit der Abstimmenden (einfache 
Mehrheit) gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. 

(2) Die Beschlüsse des Jugendparlaments, die 
Angelegenheiten des Stadtrats oder eines 
Ausschusses betreffen, werden durch das 
Amt für Jugend und Familie dem 

Vorsitzenden/der Vorsitzenden des jeweili-
gen Gremiums zur weiteren Behandlung 
vorgelegt. 

(3) Die Beschlüsse des Jugendparlaments wer-
den den Mitgliedern des Jugendhilfeaus-
schusses durch die Übersendung des Proto-
kolls über das Amt für Jugend und Familie 
aus der jeweiligen Sitzung mitgeteilt. 

 
§ 12 Geschäftsordnung 
Das Jugendparlament gibt sich in Abstimmung mit 
der Verwaltung der Stadt Ingolstadt eine Geschäfts-
ordnung und legt diese zur Beratung und Zustim-
mung dem Stadtrat vor; im Übrigen gilt die Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat entsprechend. Die 
Geschäftsordnung des Jugendparlaments muss sich 
im Rahmen der Satzung der Stadt Ingolstadt für das 
Jugendparlament Ingolstadt halten. 
 
§ 13 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Ingolstadt, den 09. Mai 2023 
Dr. Christian Scharpf 
Oberbürgermeister 
 

______________________________ 
 

Wahlordnung 
zur Wahl des Jugendparlaments Ingolstadt  

 
Einleitung 
Die Wahlordnung für die Wahl des Ingolstädter Ju-
gendparlaments richtet sich nach § 4 der Satzung der 
Stadt Ingolstadt für das Jugendparlament 
(V1022/22) und nach den in Art. 38 Abs. 1 Satz 1 
Grundgesetz (GG) festgelegten Wahlrechtsgrundsät-
zen, wonach die Wahl allgemein, unmittelbar, frei, 
gleich und geheim stattfindet. 
 
§ 1 Wahlgrundsätze, Wahlvorgang 

(1) Die Wahl wird nach den Grundsätzen einer 
Mehrheitswahl durchgeführt. Soweit eine 
Online-Wahl durchgheführt wird, sind den 
allgemeinen Wahlrundsätzen im Rahmen 
der technischen Möglichkeiten Rechnung zu 
tragen. 

(2) Aus allen zugelassenen Wahlvorschlägen 
wird eine gemeinsame Liste mit Kandidatin-
nen und Kandidaten gebildet. 

(3) Jede Wählerin/jeder Wähler hat so viele 
Stimmen, wie Mitglieder des Jugendparla-
ments zu wählen sind. Bei jeder Wahl sind 
dies 25 Stimmen je Wählerin/Wähler, wobei 
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auf eine einzelne sich bewerbende Person 
bis zu 3 Stimmen vergeben werden können.  

(4) Gewählt sind die 25 Kandidatinnen/Kandi-
daten mit den meisten Stimmen. 

(5) Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet über 
die Zuteilung des Sitzes das von der Wahl-
leitung zu ziehende Los. 

 
§ 2 Wahlzeit 

(1) Die Wahlzeit beträgt zwei Jahre. 
(2) Sie beginnt mit dem ersten Tag des Monats, 

der auf den Wahlstichtag folgt. 
(3) Sie endet mit dem Monat, welcher der kon-

stituierenden Sitzung eines neu gewählten 
Jugendparlaments vorausgeht, vsl. Ende 
Juni des jeweiligen Wahljahres. 

 
§ 3 Wahlleitung & Wahlausschuss 

(1) Die Wahlorgane sind 
a. die Wahlleitung, 
b. der Wahlausschuss. 

(2)  Der Wahlausschuss, bestimmt durch das 
Amt für Jugend und Familie und durch den 
Stadtjugendring, besteht aus insgesamt 3 
Personen. Dies sind jeweils eine Person, die 
dem Amt für Jugend und Familie und dem 
Stadtjugendring angehört und einer Person, 
die vom Jugendparlament benannt wird. 
Mitglieder des Wahlausschusses dürfen sich 
nicht als Kandidatin/Kandidat für die Ju-
gendparlamentswahl bewerben. 

(3) Der Wahlausschuss bestimmt aus seinen 
Reihen eine Wahlleitung. 

(4) Die Wahlleitung ist für die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
verantwortlich und führt die Geschäfte des 
Wahlausschusses. 

(5) Bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses können weitere Personen, 
die nicht an der Abstimmung teilnehmen, 
hinzugezogen werden. Über die Gültigkeit 
zweifelhafter Stimmzettel entscheidet der 
Wahlausschuss. 

 
§ 4 Wählerinnen/Wähler-Verzeichnis 

(1) Stimmberechtigt und berechtigt zu kandidie-
ren sind alle jungen Menschen, die an den 
Wahlstichtagen das 14. Lebensjahr, aber 
noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet ha-
ben und ihre Wohnung in Ingolstadt haben. 
Junge Menschen aus der Region 10, die am 
Wahlstichtag das 14. Lebensjahr, aber noch 
nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben 
und die am Wahlstichtag in Ingolstadt eine 
Schule/Hochschule besuchen oder einer be-
ruflichen Tätigkeit nachgehen, dürfen 

wählen oder kandidieren, nachdem sie sich 
spätestens am 28. Tag vor dem Wahlstichtag 
in das Wählerverzeichnis Jugendparlament 
Ingolstadt unter www.jupa-ingolstadt.de  
eingetragen haben. 

(2) Der Stichtag für die Wahl des Jugendparla-
ments wird durch den Oberbürgermeis-
ter/die Oberbürgermeisterin auf einen Werk-
tag im Juni, alle 2 Jahre, beginnend ab 2023 
festgelegt und soll spätestens 2 Monate vor 
dem Wahltag öffentlich durch die Stadt In-
golstadt bekannt gemacht werden. 

(3) Die stimmberechtigten Ingolstädter jungen 
Menschen werden von der Stadt Ingolstadt 
ermittelt und vom Oberbürgermeister/Ober-
bürgermeisterin der Stadt Ingolstadt im Vor-
feld der Wahl schriftlich zur Teilnahme an 
der Wahl und zur Kandidatur für das Ju-
gendparlament aufgerufen. 

(4) Stimmberechtigte junge Menschen aus der 
Region 10 werden durch geeignete Werbe-
maßnahmen in Sozialen Medien zur Teil-
nahme und Kandidatur aufgefordert  

 
§ 5 Wahlvorschläge 

(1) Wahlvorschläge können ab dem 60. Tag bis 
inklusive dem 28. Tag vor dem Wahlstich-
tag gemäß § 4 Abs. 2 online unter 
www.jupa-ingolstadt.de und nur von Einzel-
bewerberinnen/Einzelbewerbern einge-
reicht werden.  

(2) Die Pflichtangaben für eine Kandidatur oder 
Wahlteilnahme bei Wohnung in der Region 
10 sind: Vornamen (oder gebräuchlicher 
Rufnamen), Familiennamen, Geburtsdatum, 
Anschrift sowie Schulbesuch/Studium/Aus-
bildung oder berufliche Tätigkeit in In-
golstadt. Alle weiteren Angaben wie Hob-
bys, Motivation der Kandidatur etc. sind 
freiwillig. 

(3) Der Wahlvorschlag muss von der Kandida-
tin/dem Kandidaten selbst handschriftlich 
unterzeichnet sein. 

(4) Bei Minderjährigen ist eine von mindestens 
einer gesetzlichen Vertreterin/einem gesetz-
lichen Vertreter unterzeichnete Einverständ-
niserklärung erforderlich. 

(5) Weitere Unterschriften von Unterstützern 
des Wahlvorschlages sind nicht erforderlich. 

(6) Die Zusätze „Frau“ oder „Herr“, „Ge-
schlecht“, „Religion“, „Nationalität“ oder 
„Stand“ müssen nicht angegeben werden. 

 
§ 6 Zulassung & Veröffentlichung 

(1) Der Wahlausschuss beschließt spätestens 
am 25. Tag vor Beginn dem Wahlstichtag 
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über die Zulassung der eingereichten Wahl-
vorschläge. 

(2)  Die Veröffentlichung der zugelassenen 
Wahlvorschläge erfolgt in einer vom Wahl-
ausschuss gelosten Reihenfolge. 

(3) Die Bekanntmachung aller zugelassenen 
Wahlvorschläge erfolgt online unter  
www.jupa-ingolstadt.de und durch entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit spätestens am 
25. Tag vor dem Wahlstichtag. 

 
§ 7 Zusendung Wahlunterlagen, Online-Wahl, 
Stimmzettel & Stimmabgabe 

(1) Spätestens bis zum 15. Tag vor dem Wahl-
stichtag wird allen Stimmberechtigten nach 
§ 4 eine schriftliche Wahlbenachrichtigung 
mit der Kandidaten-/Kandidatinnen-Liste 
sowie eine Übersicht aller Stimmabgabe-
stellen inkl. der jeweiligen Öffnungszeiten 
per Dialogpost zugeschickt. Mit der Wahl-
benachrichtigung wird auch auf die Mög-
lichkeit der Durchführung einer Online-
Wahl hingewiesen. Der QR-Code für den 
Zugang zu der Internetseite, auf der die 
Wahlberechtigten Informationen zur Jupa-
Wahl und zu den Kandidatinnen/Kandida-
ten finden und auf der sie mit dem persona-
lisierten und technisch nur einmal gültigen 
Code ihre Stimmen abgeben können, wird 
ebenfalls mit der Wahlbenachrichtigung 
verschickt. 

(2) Die Stimmabgabe erfolgt im Zeitraum von 
5 Werktagen, beginnend 4 Tage vor dem 
Wahlstichtag bis inklusive dem Wahlstich-
tag in einer der mit der Wahlbenachrichti-
gung aufgelisteten Jupa-Stimmabgabestel-
len an Ingolstädter Schulen und Einrichtun-
gen der Offenen Jugendarbeit zu den je-
weils geltenden Öffnungszeiten. Die On-
line-Stimmabgabe ist mit jedem internetfä-
higen Endgerät (Smartphone, Tablet, Lap-
top oder PC) möglich. 

 
§ 8 Absage der Wahl & Nichtzustandekommen 

(1) Werden keine Wahlvorschläge eingereicht 
oder zugelassen, oder werden weniger als 25 
Bewerberinnen/Bewerber zur Wahl zugelas-
sen, sagt die Wahlleitung die Wahl ab und 
macht dies öffentlich bekannt.  

(2) Sollten weniger als die Hälfte der 25 stimm-
berechtigten Mitglieder gewählt werden, 
dann gilt das Jugendparlament als nicht zu-
stande gekommen. 

 
 
 

§ 9 Wahlergebnis 
(1) Die Ermittlung, Feststellung und Bekannt-

gabe des Wahlergebnisses erfolgt am Wahl-
stichtag ab 17:00 Uhr in öffentlicher Sitzung 
des Wahlausschusses. 

(2) Der Wahlausschuss stellt als Wahlergebnis 
fest 
1. die Zahl der Wahlberechtigten 
2. die Zahl der Wählerinnen und Wähler 
3.die Zahl der ungültigen Stimmzettel 
4. die Zahl der insgesamt abgegebenen gül-
tigen Stimmen 
5. die Zahl der für die einzelnen Bewerbe-
rinnen/Bewerber abgegeben gültigen Stim-
men 

(3)  Gewählt sind die 25 Kandidatinnen/Kandi-
daten mit den meisten Stimmen, mindestens 
jedoch einer Stimme. 

(4) Alle nicht gewählten Kandidatinnen/Kandi-
daten, auf die Stimmen entfallen sind, kön-
nen nachrücken entsprechend der Reihen-
folge der von ihnen erzielten Stimmen. 

(5)  Das festgestellte Wahlergebnis wird durch 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden des 
Wahlausschusses mündlich bekannt gege-
ben. 

(6) Über die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses ist eine Niederschrift anzu-
fertigen, die von allen Mitgliedern des 
Wahlausschusses zu unterzeichnen ist. 
Soweit Ergebnisse im Rahmen der Online-
Wahl gewonnen wurden, sind diese Daten 
nach Beendigung der Wahl auszuwerten und 
elektronisch zu archivieren, wobei darauf zu 
achten ist, dass das gewählte Programm 
keine Zuordnung zulässt, welche Person 
welche Kandidatin/welchen Kandidaten ge-
wählt hat. 

 
§ 10 Inkrafttreten 
Diese Wahlordnung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. 
 
Ingolstadt, den 09. Mai 2023 
Dr. Christian Scharpf 
Oberbürgermeister 
 

______________________________ 
 

Öffentliche Sitzung des  
Bezirksausschusses IV – Südost 

 
Am Dienstag, 23.05.2023 findet um 19:00 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses IV - 
Südost statt. Veranstaltungsort: Freie Turnerschaft 
Ringsee, Martin-Hemm-Str. 80, 85053 Ingolstadt 
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Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der 

form- und fristgerechten Ladung und der Be-
schlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Sitzung und umgesetzte Maßnahmen 

2.1. Asamstr./Hölzlstr. – Ampelbetriebszeiten 
2.2. Weitere umgesetzte Maßnahmen 
3. Mitteilungen der Stadt 
3.1. Autobahnauffahrt Süd  - grüner Pfeil  -  

2023-04-009 
3.2. Am Franziskanerwasser - Fahrradfreigabe 
3.3. A9 Lärmschutz - 2019-04-052 
3.4. Martin-Hemm-Str. – Parkverbot –  

2022-04-072, 2023-04-016 
3.5. IN 18 – Geschwindigkeitsreduzierung -  

2022-04-067 
3.6. Bücherschränke 
4. Anträge und Anliegen anwesender Bürger 
4.1. Hundekotbeutelspender – Salierstr./Linden-

weg 
5. Geschwindigkeitsmessungen 
6. Bürgerhaushalt( BHH) 
6.1. BHH – Elisa – Gemeinschaftsraum GWG 
6.2. BHH - Auwaldsee – Erweiterung Geräte und 

Kneippanlage 
6.3. BHH – Jugendcontainer 
7. Verschiedenes 
 
Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Johann Brenner 
 

______________________________ 
 

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses  
V – Südwest  

 
Am Dienstag, 23.05.2023 findet um 19:30 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses V – Süd-
west statt. Veranstaltungsort: Sportverein Haun-
wöhr, Langgasse, 85051 Ingolstadt 
 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 
1. Niederschrift vom 25.04.2023 
2. Antwortschreiben der Stadt und Informatio-

nen aus der Verwaltung 
2.1. Antrag der Kita Südwind auf Bezuschussung 

einer Matschanlage für die Außenanlage des 
Kindergartens (AZ 2023-005-011) 

2.2. FFW Haunwöhr – Vorplatz  
(AZ 2019-05-063) 

2.3. Tempo 30 in der Lechermannstraße  
(2023-05-007) 

3. Bürgerhaushalt 

3.1. Bürgerhaushalt 2023 – Antrag auf eine Bank 
beim Mehrzweckspielfeld in Hundszell 

3.2. Bürgerhaushalt 2024 
4. Bürgeranliegen 
5. Ausbau der B16 und Konsequenzen für den 

Südwesten 
6. Verschiedenes 
Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten. 
 
Bezirksausschussvorsitzende: 
Claudia Majehrke 
Tel.: 0841/76727 
cm3692@bingo-ev.de 
 

______________________________ 
 

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses  
VIII – Ober-/Unterhaunstadt 

 
Am Dienstag, 23.05.2023, findet um 19:00 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses VIII – 
Ober-/Unterhaunstadt statt. Sitzungort: Gasthaus 
Treffer, Deschinger Str. 7, 85055 Ingolstadt 
 
Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung  
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Beratung/Beschlussfassung darüber, welche 

Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher 
Sitzung behandelt werden. 

3. Protokoll der BZA-Sitzung 02 / 2023 vom  
3. Mai 2023: Genehmigung 

4. Bürgerhaushalt 2023 
5. Bürgerhaushalt 2024 
6. Jugendbefragung Stadtteile Ober-/ Unter-

haunstadt: 
Referat Amt für Jugend und Familie 

7. Mitteilungen der Verwaltung 
8. Sonstiges 
 
Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Michael Kraus 
 

______________________________ 
 

 
Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses  

III – Nordost 
 

Am Mittwoch, den 24.05.2023 findet um 19:00 Uhr 
eine öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses III – 
Nordost statt. Veranstaltungsort: TSV Ingolstadt-
Nord 1897, Wirffelstr. 25, 85055 Ingolstadt. 
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Tagesordnung: 
Öffentliche Sitzung 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung 

vom 25.04.2023 
3. Stellungnahmen der Stadtverwaltung 
4. Bürgerhaushalt 
4.1. Planung Budget 2024 
4.2. Sanierung Dschungelpalast 
5. Bürgeranträge 
6. Sonstiges 
6.1. Fahrradkonzept 
6.2. Jugendbefragung 
6.3. Bezirksbefahrung 
6.4. Geschwindigkeitsmessungen 
 
Bezirksausschussvorsitzende: 
Claudia Winkler 
 

______________________________ 
 

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt vom 
08.05.2023 (Az.: 02187-22)  

 
Vorhaben/Betreff: Ersatzneubau eines Parkhauses 
mit 80 Stellplätzen als offene Garage  
Grundstück: Ingolstadt, Herschelstraße 2, Gaimers-
heimer Straße 65  
Gemarkung: Ingolstadt  
Flur-Nr.: 2700/5  
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine 
Genehmigung (Bescheid vom 08.05.2023). Geplant 
ist der Ersatzneubau eines Parkhauses mit 80 Stell-
plätzen als offene Garage.  
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt In-
golstadt alle benachbarten Grundstückseigentümer 
der o.a. Baumaßnahme darauf hin, dass die o.a. ge-
nehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt 
der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer 
Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Ge-
schäftsstunden eingesehen werden können. Rechts-
grundlage für diese Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 
2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO). 
Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiver-
kehrs, wenden Sie sich bitte für das Einsehen der 
Eingabepläne per E-Mail an bauordnungsamt@in-
golstadt.de 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann werden bei dem inner-
halb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München in 80335 München Postfachan-
schrift: Hausanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München Bayerstraße 30, 80335 München  
 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Ab 01.01.2022 muss der in § 55d 
VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätz-
lich elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts 
wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 
 

______________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
Reuchlin Gymnasium - Generalsanierung, Ge-
rüstarbeiten,  
Nr. 665-0114-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 07.06.2023 um 11:15 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 

______________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
Eingehende Bauwerksprüfung nach VDI 6200,  
Nr. 665-0014-2023-F-IN  
Einreichungstermin: 13.06.2023 um 10:45 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

_____________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
MKKD Neubau in der Gießereihalle:  
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- Metall-Fenster, Rundbogenfenster, Nr. 665-0107-
2023-B-IN  
Einreichungstermin: 14.06.2023 um 10:45 Uhr  
- Metall-Außentüren, Nr. 665-0108-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 14.06.2023 um 11:15 Uhr  
- Akustikpaneele und Baffeln UG, EG, Halle,  
Nr. 665-0110-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 14.06.2023 um 11:45 Uhr  
- Textiler Sonnenschutz bei Shedfenstern,  
Nr. 665-0111-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 14.06.2023 um 12:15 Uhr  
Ausführungsort: Ingolstadt.  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
Neubau Mittelschule Süd Ost, Fassade Fenster, 
Türen, Sonnenschutz - Jugendtreff,  
Nr. 665-0113-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 12.06.2023 um 10:45 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 
Die Stadt Ingolstadt, Tiefbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
Schneller Weg – Straßenneubau, Errichtung 2 
Signalanlagen LSA N14 und N16,  
Nr. T66-0103-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 07.06.2023 um 10:45 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 
 

Öffentliche Ausschreibung  
 

Die Stadt Ingolstadt, Tiefbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VOB/A in Öffentlicher Aus-
schreibung zu vergeben:  
Neubau Eichenwaldstraße, BA 1 und 2,  
Nr. T66-0098-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 07.06.2023 um 10:30 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 

Öffentliche Ausschreibung  
 

Die Stadt Ingolstadt, Schulverwaltungsamt, beab-
sichtigt folgende Leistung nach UVgO in einer Öf-
fentlichen Ausschreibung zu vergeben:  
Beschaffung einer Werkraumausstattung für die 
Grundschule Ingolstadt Münchener Straße,  
Nr. 440-0031-2023-U-IN  
Einreichungstermin: 14.06.2023 um 23:59 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2446, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 

Öffentliche Ausschreibung  
 
Die Stadt Ingolstadt, Amt für Informations- und Da-
tenverarbeitung, beabsichtigt folgende Leistung 
nach UVgO in Öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben:  
200 Dell P2422H Monitore,  
Nr. 115-0034-2023-U-IN  
Einreichungstermin: 23.05.2023 um 24:00 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Amt für In-
formations- und Datenverarbeitung, Hindenburgstr. 
17, 85057 Ingolstadt Tel. (0841) 305-1183, E-Mail: 
daniel.schwarzbeck@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
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Öffentliche Ausschreibung  
 

Die Stadt Ingolstadt, Amt für Informations- und Da-
tenverarbeitung, beabsichtigt folgende Leistung 
nach UVgO in Öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben:  
150 Notebooks mit Dockingstationen und Zube-
hör, Nr. 115-0036-2023-U-IN  
Einreichungstermin: 25.05.2023 um 24:00 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt Abwicklung der Aus-
schreibung über das Amt für Informations- und Da-
tenverarbeitung, Hindenburgstr. 17, 85057 In-
golstadt Tel. (0841) 305-1183,  
E-Mail: daniel.schwarzbeck@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

______________________________ 
 

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR 
 
Unter folgendem Link können Sie die Entleerungs-
termine Ihrer Abfallbehältnisse für Ihre Adresse ab-
rufen. Dort sind auch die Feiertagsverschiebungen 
hinterlegt. 
Abfuhrkalender / Ingolstädter Kommunalbetriebe 
(in-kb.de) 
 

______________________________ 

 

Ende der amtlichen Bekanntmachung 


